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Rechtssatz

Die Dauer eines Verfahrens ändert grundsätzlich nichts am ö7entlichen Interesse an einer rechtsrichtigen

Abgabenvorschreibung. Besteht aus der Sicht des jeweiligen Verfahrens unter Anwendung der hiefür gesetzlich

vorgesehenen Rechtsinstitute die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, so steht die Dauer des Verfahrens für sich allein

einer allfälligen Ermessensübung durch die Abgabenbehörde nicht entgegen.
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